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12.2. Persistenz und 
Abbaubarkeit: 

12.3. 
Bioakkumulationspote 
nzial: 
12.4. Mobilität im 
Boden: 
12.5. Ergebnisse der 
PBT- und vPvB
Beurteilung: 
12.6. Andere 
schädliche Wirkunoen: 
Sonstige Angaben: AOX 

<20 % Zahn-Wellens
T est 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 
Für den Stoff / Gemisch / Restmengen 

Nicht leicht 
biologisch 
abbaubar 
k.D.v.

k.D.v.

k.D.v.

k.D.v.

Gemäß der 
Rezeptur keine 
AOX enthalten. 

Getränkte verunreinigte Putzlappen, Papier oder anderes organisches Material stellt eine Brandgefahr dar und muß kontrolliert 
gesammelt und entsorgt werden. 
Abfallschlüssel-Nr. EG: 
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. 
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen 
auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU) 
13 02 08 andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
Empfehlung: 
Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten. 
Örtlich behördliche Vorschriften beachten. 
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage. 
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, WEA, 
SR 814.600, Schweiz). 
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz). 
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (LVA, SR 814.610.1, Schweiz). 
Für verunreinigtes Verpackungsmaterial 
Örtlich behördliche Vorschriften beachten. 
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 
15 01 04 Verpackungen aus Metall 
Behälter vollständig entleeren. 
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (Abfallverordnung, WEA, 
SR 814.600, Schweiz). 
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz). 
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (LVA, SR 814.610.1, Schweiz). 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Allgemeine Angaben 
14.1. UN-Nummer: n.a. 
Straßen-/ Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID) 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: 
14.3. Transportgefahrenklassen: n.a.
14.4. Verpackungsgruppe: n.a.
Klassifizierungscode: n.a.
LQ: n.a.












